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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 4286  

der Abgeordneten Iris Schülzke (fraktionslos) 
Drucksache 6/10583   

Platznot in der Schule Schlieben - überlange Bearbeitungszeiten von Fördermitteln  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen die Kleine Anfrage 

wie folgt: 

Vorbemerkung der Fragestellerin: Die Lausitzer Rundschau schreibt am 12.Februar 2019, 
dass längst fällige Bauvorhaben wegen fehlender Mittel nicht beginnen können. Seit dem 
26.April 2019 liegt der Antrag in Potsdam vor. Die Schule ist Grund- und Oberschule, be-
treut zusätzlich in den Gebäuden der Schule 110 Hortkinder. Die Schüler- und die Hortkin-
derzahl ist jährlich aufgewachsen und steigt zum nächsten Schuljahresbeginn weiter an. 
Bei Beantragung von Fördermitteln müssen umfassende Dokumente zur Finanzierung mit 
eingereicht werden, die auf den geplanten Bauablauf abgestimmt sind. 
 
Frage 1: Welcher Bearbeitungsstand zur Bewilligung liegt inzwischen vor, wann kann die 
Stadt Schlieben die Bewilligung erwarten? 
 
zu Frage 1: Der Antrag der Stadt Schlieben wurde am 28.02.2019 bewilligt. 
 
Frage 2: Welches sind die Ursachen für die lange Bearbeitungszeit? (Bitte ausführlich dar-
stellen) 
 
zu Frage 2: Auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und allen 
Ländern wurde die Richtlinie des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zur 
Durchführung von Kapitel 2 - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanz-
schwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz - im Rahmen des Kommunalinves-
titionsförderungsgesetzes (KInvFG 2-Richtlinie) erlassen. Diese Richtlinie ist am  
1. Februar 2018 in Kraft getreten und wird mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft 
treten. Gemäß Nr. 7.1 der KInvFG 2-Richtlinie hatten die möglichen Zuwendungsempfan-
genden bis zum 30. April 2018 Zeit, die Anträge bei der Bewilligungsbehörde einzureichen. 
Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). 
Bis zum genannten Stichtag sind 242 Anträge bei der ILB eingegangen. Alle Antragstel-
lenden haben von der ILB eine Antragseingangsbestätigung mit einer Aufstellung der noch 
einzureichenden Unterlagen erhalten. 
Neben der Komplettierung der Antragsunterlagen durch die Antragstellenden müssen für 
alle Anträge fachliche Stellungnahmen durch das MBJS erstellt werden. Außerdem muss 
für Anträge mit einer beantragten Zuwendung ab 500.000,00 EUR eine baufachliche Prü-
fung durch den BLB erfolgen. Dieser Prozess nimmt bei der Vielzahl der Anträge erhebli-
che Bearbeitungszeit in Anspruch. 
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Frage 3: Wie oft gab es Beratungsgespräche durch die Fördermittelstelle, um den Antrag 
zügig zu befördern? 
 
zu Frage 3: Es gab keine Beratungsgespräche zu diesem Antrag. 
 
Frage 4: In welchem Umfang wird der Fördermittelantrag abschließend vorbereitet, erfolgt 
eine Förderung entsprechend des Antrages oder sind bestimmte Bereiche voraussichtlich 
nicht förderfähig, wenn ja aus welchem Grund? (Bitte auflisten) 
 
zu Frage 4: Dem Antrag wurde in voller Höhe entsprochen. 
 
Frage 5: Wie viele Anträge zur Förderung von Schulen bzw. zur Bildungsinfrastruktur der 
Kommunen liegen seit 2018 insgesamt von welchen Kommunen vor? (Bitte auflisten) 
 
Frage 6: Welche Anträge wurden bisher bewilligt? (Bitte auflisten) 
 
Frage 7: Welche Anträge wurden bisher abgelehnt, welches sind die Gründe? (Bitte auflis-
ten) 
 
Frage 8: Für welche Kommunen sind noch Anträge in welcher Höhe in Bearbeitung, wann 
wird mit abschließender Bearbeitung gerechnet, fehlen dazu Unterlagen, wenn ja, welche? 
 
zu den Fragen 5 bis 8: Im Rahmen der Förderprogramme medienfit :-) Grundschule,  
medienfit_Sek I sowie Verbesserung der IT- und Medienausstattung wurden seit 2018 im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport Zuwendungen für Maß-
nahmen in die Bildungsinfrastruktur gewährt. Darüber hinaus gibt es weitere Fördermög-
lichkeiten außerhalb des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport, beispielsweise den Stadt-Umland-Wettbewerb im Geschäftsbereich des MIL, die 
Städtebauförderung des LBV oder FAG im Geschäftsbereich des MIK, welche Umsetzun-
gen von schulbaulichen Maßnahmen fördern.  
Für das Förderprogramm medienfit :-) Grundschule wurden seit 2018 17 Anträge gestellt. 
Hiervon wurden bisher 16 Anträge bewilligt. Ein weiterer Antrag befindet sich derzeit in der 
Bearbeitung. Die maximale Höhe der Zuwendung ergibt sich gemäß Punkt 5.4.2 der Richt-
linie medienfit :-) Grundschule aus einem Sockelbetrag von 20.000 Euro pro Schule und 
einen Betrag von max. 63 Euro pro Schülerin / Schüler. Für eine detaillierte Auflistung wird 
auf Anlage 1 verwiesen.  
Für das Förderprogramm medienfit_Sek I wurden seit 2018 30 Anträge gestellt und bewil-
ligt. Die maximale Höhe der Zuwendung ergibt sich gemäß Punkt 5.4.2 der Richtlinie  
medienfit_Sek I aus einem Sockelbetrag von 20.000 Euro pro Schule und einen Betrag 
von max. 68 Euro pro Schülerin/ Schüler Für eine detaillierte Auflistung wird auf Anlage 2 
verwiesen. 
Für das Förderprogramm Verbesserung der IT- und Medienausstattung wurden im Jahr 
2018 194 Anträge gestellt. Hiervon wurden 41 Anträge bewilligt und 153 Anträge abge-
lehnt. Für eine detaillierte Auflistung wird auf Anlage 3 verwiesen. Die Ablehnungen wur-
den jeweils wie folgt begründet: 
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Aufgrund der Vielzahl der Anträge und der gleichzeitig für investive Ausstattungsförderung 
für Schulen nur begrenzt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel des Landes wurde es 
notwendig, eine Schwerpunktsetzung bei der Förderung und eine gezielte Auswahl der zu 
fördernden Maßnahmen vorzunehmen. Gefördert werden durch das Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport vorrangig Ausstattungsmaßnahmen, die ausführlich durch ein 
aktuelles, fachliches fundiertes Medienbildungskonzept mit Bezug zum Basiscurriculum 
Medienbildung begründet wurden. Darüber hinaus wurden der fristgemäße Antragsein-
gang, die formale Korrektheit und Vollständigkeit der Antragsunterlagen, die kohärente 
inhaltliche Darlegung des Ausstattungskonzeptes (Bestandsaufnahme, Begründung des 
Ausstattungsbedarfes) sowie die konkrete Kostenplanung und die Finanzierungsmodalitä-
ten der geplanten Ausstattungsmaßnahmen in die Prüfung der Anträge einbezogen. 
Für den Bereich des Programms KInvFG 2 sind die 242 Anträge mit den erbetenen Anga-
ben in der Anlage 4 aufgelistet. Auf die Aufführung noch fehlender Unterlagen wurde auf-
grund der Fristen für die Beantwortung Kleiner Anfragen und unter Berücksichtigung da-
tenschutzrechtlicher Belange verzichtet. 
 
Frage 9: Strukturschwache Kommunen in ländlichen Räumen haben wegen der geringen 
Einnahmen gar keine finanziellen Spielräume, die finanziellen Mittel sind völlig unzu-
reichend für die pflichtigen Aufgaben wie Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, Feuer-
wehren, Senioren- und Jugendarbeit, usw. . Eltern im Elbe- Elsterkreis zählen wie der 
Durchschnitt der Einwohner zu denen mit durchschnittlich sehr geringem Einkommen 
bundesweit. Die Gefahr der Kinderarmut ist besonders groß. Inzwischen entwickelt sich 
wegen der fehlenden Klassenräume ein weiterer Nachteil für die Kinder und ihre Eltern, 
weil einfach zu wenige Räume, auch mit entsprechender Ausstattung, zur Verfügung ste-
hen. Welche konkreten Beratungen und Förderungen stehen bereit, um den Kommunen 
unter diesen besonderen Bedingungen auch zeit- und problemnah zu helfen, um die für 
Kinder notwendige Infrastruktur zu schaffen bzw. bedarfsgerecht bereitzustellen? 
 
zu Frage 9: Grundsätzlich sieht der § 99 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 
vor, dass der Schulträger seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach 
Maßgabe dieses Gesetzes verwaltet. Das bedeutet, die Kosten für den Bau, die Erhaltung 
und die Ausstattung der Schulgebäude sind grundsätzlich vom jeweiligen Schulträger zu 
leisten. Er verwaltet die Schule als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. Im Rahmen der 
kommunalen Selbstverwaltung ist es somit Aufgabe des jeweiligen Schulträgers entspre-
chende schulische Räumlichkeiten für den Schulbetrieb zu schaffen.  
Gemäß § 115 BbgSchulG, kann das Land sich an der Finanzierung bestimmter Maßnah-
men und Projekte im schulischen und auch im außerschulischen Bereich beteiligen. Eine 
Beteiligung des Landes erfolgt durch Förderprogramme. Die Entscheidung über die Bewil-
ligung im Rahmen dieser Förderprogramme wird grundsätzlich durch das federführende 
Ministerium getroffen. Dies erfolgt auf Basis des vom Landtag beschlossenen Haushalts 
und den damit verbundenen Richtlinien. Eine Zuwendung erfolgt nach den geltenden Vor-
schriften der Landeshaushaltsordnung (LHO), den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften 
sowie den entsprechenden Förderrichtlinien. 
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Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bietet im Rahmen von Förderungen von 
Schulbaumaßnahmen Beratungstermine zwischen dem zuständigen Fachreferat und den 
Schulträgern an. Eine Beratung ist auf Wunsch der Schulträger zu jeder Zeit möglich. Die 
Beratungsgespräche erfolgen sowohl telefonisch als auch persönlich. Darüber hinaus in-
formiert das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport über entsprechende Förderpro-
gramme im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport auf der In-
ternetseite des Ministeriums. Zusätzlich werden je nach Förderprogramm Informationsver-
anstaltungen angeboten.  
 
Frage 10: Wie weit sind die Zuschuss- bzw. Förderprogramme für die Bildungsinfrastruktur 
inzwischen ausgeschöpft? (Bitte alle Programme einzeln auflisten) 
 
zu Frage 10: Das Programm medienfit_GrundschuIe sieht im Jahr 2019 die Bewilligung 
weiterer 17 Anträge vor. Zur Antragstellung berechtigt sind nur die Träger der am Schul-
entwicklungsprojekt medienfit teilnehmenden Schulen. 
Das Programm medienfit_Sek I sieht im Jahr 2019 die Bewilligung weiterer 20 Anträge vor. 
Zur Antrag-stellung berechtigt sind nur die Träger der am Schulentwicklungsprojekt medi-
enfit teilnehmenden Schulen.  
Das Programm zur Verbesserung der IT- und Medienausstattung an Schulen ist abge-
schlossen und vollständig ausgeschöpft. 
Die Mittel des Bundesprogrammes Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 sind 
vollständig verteilt. Die Bewilligung der vorliegenden Anträge wird in 2019 kontinuierlich 
fortgesetzt. 
 
Frage 11: In Diskussionsrunden wird immer wieder angesprochen, dass in Brandenburg 
nicht alle Bundesmittel für Schulen abgerufen werden. Ist diese Aussage richtig und gibt 
es neben dem Digitalpakt für Schulen ein weiteres Finanzierungsprogramm für Schulbau-
investitionen aus Bundesmitteln? 
 
Frage 12: Wenn ja, wie viele Mittel stehen aus diesem Programm noch zur Verfügung, für 
welche Jahre und für welche Investitionen? 
 
Frage 13: Wofür wurden diese Mittel bisher eingesetzt? 
 
zu den Fragen 11 bis 13: Neben dem Digitalpakt gibt es keine weiteren Förderprogramme 
zur Umsetzung von schulbaulichen Maßnahmen aus Bundesmitteln im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. 

 

Anlage/n: 

1. Anlage 1 
2. Anlage 2 
3. Anlage 3 
4. Anlage 4 



Anlage 1 - Antragsübersicht medienfit☺Grundschule seit 2018

Stand 26.02.2019

lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

1 Stadt Prenzlau Diesterweg-Grundschule bewilligt

2 Stadt Brandenburg an der Havel Grundschule in der Kleinen Gartenstraße bewilligt

3 Stadt Seelow Grundschule Seelow bewilligt

4 Stadt Spremberg Heidegrundschule Sellessen bewilligt

5 Archimedes Schulträger gUG Neiße-Malxetal Archimedes Grundschule Forst bewilligt

6 Gemeinde Niedergörsdorf Grundschule "Thomas Müntzer" Blönsdorf bewilligt

7
Schulverband Lenzen (Elbe) über Amt Lenzen-

Elbtalaue
Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule Lanz bewilligt

8 Stadt Brandenburg an der Havel Frederic-Joliot-Curie-Schule Grundschule bewilligt

9 Stadt Großräschen GutsMuths-Grundschule bewilligt

10 Amt Schenkenländchen Grundschule "Teupitz am See" bewilligt

11 Stadt Lübbenau/Spreewald Jenaplan-Grundschule bewilligt

12 Gemeinde Bestensee Grundschule Bestensee bewilligt

13 Stadt Falkenberg/Elster Astrid-Lindgren-Grundschule bewilligt

14 Gemeinde Großbeeren
Otfried-Preußler-Schule Großbeeren

Oberschule mit Grundschulteil
bewilligt

15 Stadt Pritzwalk Herbert-Quandt-Schule bewilligt

16 Gemeinde Schönwalde-Glien Grundschule Menschenskinder bewilligt

17 Stadt Oranienburg
Neddermeyer-Grundschule 

Schmachtenhagen
beantragt

hinz11
Schreibmaschinentext
	

hinz11
Schreibmaschinentext
KA 4286



Anlage 2 - Antragsübersicht medienfit_sek I seit 2018

Stand 26.02.2019

lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

1 Stadt Brandenburg a.d.H Oberschule Brandenburg Nord bewilligt

2 Stadt Brandenburg a.d.H J.-Heinrich- Pestalozzi-Schule Brandenburg a.d.H bewilligt

3 Stadt Potsdam Sportschule Potsdam bewilligt

4 Stadt Luckenwalde Friedrich-Ludwig-Jahn Oberschule Luckenwalde bewilligt

5 Landkreis Teltow-Fläming Friedrich-Gymnasium Luckenwalde bewilligt

6 Landkreis Teltow-Fläming Schule am Waldblick Mahlow bewilligt

7 Landkreis Teltow-Fläming Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde bewilligt

8 Gemeindamt Kleinmachnow Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow bewilligt

9 Gemeinde Kloser Lehnin Grund- u. Gesamtschule "H.-J.Bruns" bewilligt

10 Landkreis Potsdam-Mittelmark Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow bewilligt

11 Gemeinde Großbeeren Otfried-Preußler-Schule Großbeeren bewilligt

12 Amt Schlieben Ernst-Legal Oberschule Schlieben bewilligt

13 Landkreis Elbe-Elster Förderschule Salzmann Herzberg bewilligt

14 Landkreis Elbe-Elster J.-Heinrich - Pestalozzi Schule Finsterwalde bewilligt

15 Stadt Guben "Marie & Pierre Curie" Europaschule Guben bewilligt

16 Stadt Forst Lausitz Gutenberg Oberschule Forst bewilligt

17 Stadt Cottbus Lausitzer Sportschule Cottbus bewilligt

18 EKBO Evangelische Schule Schönefeld bewilligt

19 Landkreis Uckermark Willy-Gabbert-Schule Templin bewilligt

20 Landkreis MOL Bertholt-Brecht Gymnasium Bad Freienwalde bewilligt

21 Landkreis MOL Einstein-Gymnasium Neuenhagen bewilligt

22 Landkreis MOL Heinitz Gymnasium bewilligt

23 Landkreis MOL OSZ Märkisch-Oderland bewilligt

24 Stadt Neuruppin Fontane-Oberschule Neuruppin bewilligt

25 Stadt Neuruppin Schinkel-Gymnasium Neuruppin bewilligt

26 Stadt Kremmen Goethe-Oberschule Kremmen bewilligt

hinz11
Schreibmaschinentext
KA 4286



lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

27 Da-Vinci-Campus Nauen Leonardo da Vinci Campus Nauen bewilligt

28 EKBO Evangelische Schule Neuruppin (Gymnasium) bewilligt

29 Stadt Falkensee Vicco von Bülow Gymnasium Falkensee bewilligt

30 Landkreis Havelland Regenbogenschule Nauen bewilligt



Anlage 3 - Antragsübersicht Verbesserung der IT- und Medienausstattung an Schulen in 2018 

Stand 26.02.2019

lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

1 Gemeinde Niedergörsdorf Grundschule "Thomas Müntzer" bewilligt

2 Stadt Beelitz Grundschule Fichtenwalde bewilligt

3 Stadt Beelitz Diesterweg-Grundschule Beelitz bewilligt

4 Stadt Premnitz Grundschule Am Dachsberg bewilligt

5 Stadt Teltow Grundschule "Am Röthepfuhl" Teltow bewilligt

6 Amt Ziesar Thomas-Müntzer-Oberschule Ziesar bewilligt

7 Amt Dahme/Mark Otto-Unverdorben-Oberschule bewilligt

8 Schule des Lebens e. V. Schule des Lebens Potsdam bewilligt

9 Berufsbildungswerk im Oberlinh. gGmbH Berufliche Schule Theodor Hoppe Potsdam bewilligt

10 Stadt Lübbenau Traugott-Hirschberger Grundschule Lübbenau bewilligt

11 Stadt Lübbenau Werner-Seelenbinder-Grundschule Lübbenau bewilligt

12 Amt Unterspreewald/Gem. Schönwald Grundschule Schönwalde bewilligt

13 Stadt Herzberg Elsterlandgrundschule Herzberg bewilligt

14 ASF Brandenburg eV. VHG Grundschule Lausitzer Haus d. Lernens bewilligt

15 Amt Burg Spreewald Grundschule Mato Kosyk Briesen bewilligt

16 Amt Burg Spreewald Mina Witkojc Grund- und Oberschule Burg bewilligt

17 Amt Ruhland Geschwister-Scholl-Oberschule mit Grundschule Ruhland bewilligt

18 EKBO Evangelische Schule Schönefeld bewilligt

19 Amt Lieberose Ludwig-Leichhardt-Oberschule bewilligt

20 Stadt Beeskow Grundschule an der Stadtmauer bewilligt

21 Stadt Beeskow Fontane Grundschule Beeskow bewilligt

22 Gemeinde Uckerland Grundschule Uckerland bewilligt

23 Amt Märkische Schweiz Kneipp Grundschule Bertolt Brecht Buckow bewilligt

24 Gemeinde Rehfelde Grundschule Rehfelde bewilligt

25 Landkreis Uckermark Talsand-Gesamtschule Schwedt bewilligt

26 Landkreis Uckermark Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwedt bewilligt

hinz11
Schreibmaschinentext
KA 4286



lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

27 Freie Stadtrandschulen BB gGmbH Gymnasium Panketal bewilligt

28 Landkreis Uckermark Max-Lindow-Schule Prenzlau bewilligt

29 Stadt Nauen Käthe-Kollwitz Grundschule bewilligt

30 Stadt Nauen Grundschule am Lindenplatz bewilligt

31 Stadt Falkensee Geschwister-Scholl-Grundschule Falkensee bewilligt

32 EKBO Evangelische Schule Neuruppin (Grundschule) bewilligt

33 Amt Prignitz Geschwister-Scholl-Grundschule Meyenburg bewilligt

34 Stadt Falkensee Immanuel-Kant Gesamtschule Falkensee bewilligt

35 Gemeinde Brieselang Hans-Klakow Oberschule Brieselang bewilligt

36 Stadt Wittstock/Dosse Städtisches Gymnasium Wittstock bewilligt

37 Stadt Falkensee Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee bewilligt

38 Landkreis Oberhavel Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf bewilligt

39 Landkreis Prignitz Freiherr v. Rochow Schule Pritzwalk bewilligt

40 Landkreis Oberhavel Eduard-Maurer OSZ Henningsdorf bewilligt

41 Landkreis Oberhavel Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder bewilligt

42 Samariteranstalten Fürstenwalde/Spree
Korczak-Schule Fürstenwalde (Ersatzschule für 

Sozialwesen)
abgelehnt

43 Freie Schule Woltersdorf e.V. Freie Schule Woltersdorf abgelehnt

44 Stadt Templin Grundschule "Am Engelpfuhl" Templin abgelehnt

45 Amt Barnim Oderbruch Schulzentrum Neutrebbin abgelehnt

46 Amt Barnim Oderbruch Grundschule Prötzel abgelehnt

47 Amt Barnim Oderbruch Grundschule Altreetz abgelehnt

48 Chance Jugendhilfe und Therapie gGmbH Oberschule Chance Gugk/Grünheide Storkow abgelehnt

49 Hoffbauer gGmbH Evangelische Grundschule Bernau abgelehnt

50 Hoffbauer gGmbH Evangelische Grundschule Mahlow abgelehnt

51 St. Florian-Stiftung Neuzelle Katholische Grundschule Neuzelle abgelehnt

52 Gemeinde Tauche Rolf-Zuckowski-Grundschule Lindenberg abgelehnt

53 Gemeinde Neuenhagen Grundschule Hans-Fallada abgelehnt



lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

54 Gemeinde Neuenhagen Goethe-Grundschule abgelehnt

55 Gemeinde Neuenhagen Grundschule am Schwanenteich abgelehnt

56 Erzbistum Berlin Katholische Grundschule Bernhardinum abgelehnt

57 Internationaler Bund BE-BB gGmbH Oberschule Neuenhagen abgelehnt

58 Amt Golzow Grundschule Küstriner Vorland abgelehnt

59 Stadt Müllrose Grund- u. Oberschule Müllrose abgelehnt

60 Amt Gerswalde Grundschule Milmersdorf abgelehnt

61 Amt Gerswalde Grundschule Gerswalde abgelehnt

62 Berufsbildungsverein Eberswalde e. V. Oberbarnim Oberschule abgelehnt

63 Erzbistum Berlin Katholisches Gymnasium Bernhardinum abgelehnt

64 Erzbistum Berlin Katholische Schule St. Hedwig abgelehnt

65 Erzbistum Berlin Katholische Oberschule Bernhardinum abgelehnt

66 Amt Joachimsthal (Schorfheide) Georg-Büchner Grundschule abgelehnt

67 Gemeinde Tauche Ludwig-Leichhardt-Grundschule Tauche abgelehnt

68 Gemeinde Falkenberg Grundschule Alex-Wedding Falkenberg abgelehnt

69 Gemeinde Rietz-Neuendorf Grundschule Görzig abgelehnt

70 Schulzweckverband Falkenberg Grundschule "Auf der Höhe" Heckelberg abgelehnt

71 Stadt Erkner Löcknitz-Grundschule Erkner abgelehnt

72 Gemeinde Lindendorf Jozef-Vervoort Grundschule Dolgelin abgelehnt

73 Staphanus gGmbH  Berlin Waldhofschule Templin abgelehnt

74 Gemeinde Steinhöfel Th.-Neubauer-Grundschule Steinhöfel abgelehnt

75 Gemeinde Grünheide Gerhart-Hauptmann-Grundschule Grünheide abgelehnt

76 Fürstenwalder Aus- und Weiterbildungs gGmbH Gesamtschule Petershagen abgelehnt

77
Die Johanniter gGmbH für Reformpädagogik 

Eberswalde
Kinderakademie Evangelische Grundschule abgelehnt

78 Stadt Bernau Grundschule Schönow abgelehnt

79 Stadt Bernau Grundschule am Blumenhag Bernau abgelehnt

80 Stadt Bernau Grundschule an der Hasenheide abgelehnt



lfd. 

Nr.
Antragsteller / Schulträger Schule Status

81 Stadt Bernau Georg-Rollenhagen-Grundschule abgelehnt

82 Stadt Bernau Tobias-Seiler-Oberschule Bernau abgelehnt

83 Freie Schule Angermünde e. V. Freie Oberschule Angermünde abgelehnt

84 Stadt Eberswalde Bruno-H.-Bürgel Grundschule abgelehnt

85 Stadt Templin Grundschule Johann-Wolfgang-v.-Goethe abgelehnt

86 Stadt Eberswalde Grundschule Finow abgelehnt

87 Stadt Eberswalde Grundschule Schwärzesee abgelehnt

88 Gemeinde Letschin Theodor-Fontane-Schule Letschin abgelehnt

89 Amt Odervorland Grundschule Briesen abgelehnt

90 Samariteranstalten Fürstenwalde/Spree Wichern-Schule abgelehnt

91 Waldorf Cottbus e.V. Freie Waldorfschule Cottbus abgelehnt

92 Stadt Mittenwalde Grundschule Mittenwalde abgelehnt

93 Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH Ev. Grundschule Finsterwalde abgelehnt

94 Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH Katharina von Bora Grundschule Trebbus abgelehnt

95 Stadt Lübbenau/Spreewald Ehm Welk Oberschule abgelehnt

96 Stadt Schönewalde Grundschule "Otto Nagel" abgelehnt

97 Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH Evangelische Grundschule Tröbitz abgelehnt

98 Gemeinde Heideblick Grundschule Walddrehna abgelehnt

99 Stadt Lebus Burgschule Lebus abgelehnt

100 Archimedes Schulträger gUG Archimedes Grundschule abgelehnt

101 Stadt Vetschau/Spreewald Schulzentrum "Dr. Albert Schweitzer" abgelehnt

102 Stadt Doberlug-Kirchhain Berggrundschule abgelehnt

103 Amt Schradenland / Gemeinde Gröden Grundschule Gröden abgelehnt

104 Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V. Berufsschule des GBV Guben e.V. abgelehnt

105 Gemeinde Hirschfeld Grundschule Hirschfeld abgelehnt

106 Stadt Bad Liebenwerda Grundschulzentrum Robert Reiss abgelehnt

107 Amt Döbern-Land Grund- und Oberschule Döbern abgelehnt
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108 Trägerverein Evangelischen Grundschule Forst e.V. Evangelische Grundschule Forst abgelehnt

109 Gemeinde Kolkwitz Grundschule Krieschow abgelehnt

110 Amt Elsterland Grundschule Rückersdorf abgelehnt

111 Stadt Spemberg Berufsorientierende Oberschule abgelehnt

112 Stadt Calau Grund- und Oberschule Calau abgelehnt

113 Stadt Falkenberg/Eltser Astrid-Lindgren Grundschule abgelehnt

114 Stadt Forst (Lausitz) Grundschule Forst Mitte abgelehnt

115 Stadt Forst (Lausitz) Grundschule Keune abgelehnt

116 Stadt Forst (Lausitz) Grundschule Nordstadt abgelehnt

117 Stadt Forst (Lausitz) Gutenberg Oberschule Forst abgelehnt

118 Stadt Lauchhammer Gartenschule Lauchhammer West - Grundschule abgelehnt

119 Stadt Lauchhammer Oberschule "Am Wehlenteich" abgelehnt

120 Stadt Lauchhammer Europaschule Lauchhammer - Grundschule abgelehnt

121 Amt Altdöbern Liliengrundschule Altdöbern abgelehnt

122 Regionalverband Brandenburg Süd e.V.
Berufliche Schule der Arbeiterwohlfahrt AWO RV 

Brandenburg Süd e.V.
abgelehnt

123 Amt Kleine Elster Heinz-Sielmann-Grundschule Crinitz abgelehnt

124 Amt Kleine Elster Grund- und Oberschule Massen abgelehnt

125 Amt Schlieben Grundschule Hohenbucko abgelehnt

126 Amt Schlieben Grund- und Oberschule "Ernst Legal" abgelehnt

127 Stadt Sonnewalde Grundschule Sonnewalde abgelehnt

128 Stadt Lübben (Spreewald)
Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschue und Liuba-

Grundschule
abgelehnt

129 Stadt Lübben (Spreewald) Liuba-Grundschule Lübben abgelehnt

130 Stadt Uebigau-Wahrenbrück Grundschule "Erich Schindler" abgelehnt

131 Stadt Wildau Grundschule Wildau abgelehnt

132 Stadt Wildau Ludwig Witthöft Oberschule Wildau abgelehnt

133 Stadt Finsterwalde Grundschule Stadtmitte abgelehnt

134 Stadt Finsterwalde Grundschule Nehesdorf abgelehnt
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135 Evangelische Schulgemeinschaft Niederlausitz gGmbH Evangelische Grundschule Jüterbog abgelehnt

136 AGUS/GADAT Berufliche Schulen gGmbH Berufliche Schule Potsdam abgelehnt

137 Stadt Premnitz Oberschule Premnitz abgelehnt

138 Stadt Beelitz Sally-Bein-Gymnasium Beelitz abgelehnt

139 Stadt Beelitz Solaroberschule Beelitz abgelehnt

140 Seeschule Rangsdorf e. V. Seeschule Rangsdorf abgelehnt

141 ASG Anerkannte Schulgesellschaft mbH Neue Gesamtschule Potsdam abgelehnt

142 ASG Anerkannte Schulgesellschaft mbH Neues Gymnasium Potsdam abgelehnt

143 ASG Anerkannte Schulgesellschaft mbH Medienschule Potsdam Babelsberg abgelehnt

144 ASG Anerkannte Schulgesellschaft mbH Neue Grundschule Marquardt abgelehnt

145 ASG Anerkannte Schulgesellschaft mbH Freie Oberschule Baruth abgelehnt

146 Hoffbauer gGmbH Evangelische Grundschule Babelsberg abgelehnt

147 Hoffbauer gGmbH BFS Soziales der Hoffbauer gGmbH Potsdam abgelehnt

148 Hoffbauer gGmbH Evanglische Grundschule Kleinmachnow abgelehnt

149 Hoffbauer gGmbH Evanglisches Gymnasium Kleinmachnow abgelehnt

150 Hoffbauer gGmbH Evangelische Gesamtschule Kleinmachnow abgelehnt

151 Hoffbauer gGmbH Evangelisches Gymnasium Hermannswerder abgelehnt

152 Hoffbauer gGmbH Evangelische Grundschule Potsdam abgelehnt

153 Blankenfelde-Mahlow/OT Dahlewitz Oberschule Herbert Tschäpe abgelehnt

154 Stadt Ludwigsfelde Kleeblatt Grundschule Ludwigsfelde abgelehnt

155 Stadt Ludwigsfelde Gottlieb-Daimler Schule Ludwigsfelde abgelehnt

156 Gemeinde Nuthetal Grund- und Gesamtschule Saarmund abgelehnt

157 Stadt Treuenbrietzen Albert-Schweitzer Grundschule Treuenbrietzen abgelehnt

158 Gemeinde Wusterwitz Wilhelm-Götze Grundschule Wusterwitz abgelehnt

159 Stadt Jüterbog Lindengrundschule Jüterbog abgelehnt

160 Stadt Ketzin Theodor-Fontane-Oberschule Ketzin abgelehnt

161 Stadt Trebbin Goetheoberschule Trebbin abgelehnt
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162 Stadt Trebbin Grundschule Blankensee abgelehnt

163 Stadt Trebbin Grundschule Trebbin abgelehnt

164 Gemeinde Kleinmachnow Grundschule Auf dem Seeberg abgelehnt

165 Waldorfschule Potsdam e. V. Waldorfschule Potsdam abgelehnt

166 Gemeinde Schwielowsee Grundschule Caputh abgelehnt

167 Stadt Treuenbritzen Gesamtschule Treuenbrietzen abgelehnt

168 Gemeinde Nuthetal Grundschule Bergholz-Rehbrücke abgelehnt

169 Stadt Baruth/Mark Grundschule Baruth/Mark abgelehnt

170 Stadt Werder Karl-Hagemeister-Grundschule abgelehnt

171 Stadt Werder Grundschule Glindow abgelehnt

172 Stadt Werder Inselschule Töplitz abgelehnt

173 Stadt Werder Carl-von-Ossietzky-Oberschule abgelehnt

174 Stadt Werder Ernst-Haeckel-Gymnasium abgelehnt

175 Gemeinde Kloster Lehnin GS Heinrich-Julius-Bruns abgelehnt

176 ISS International Schiller Schools Foundation gGmbH Schiller-Grundschule im Sternfeld abgelehnt

177 ISS International Schiller Schools Foundation gGmbH Gesamtschule Potsdam Drewitzer Modellschule abgelehnt

178 ISS International Schiller Schools Foundation gGmbH Schiller-Gymnasium Potsdam abgelehnt

179 Gemeinde Seddiner See Friedrich-List-Grundschule Neuseddin abgelehnt

180 Schulen im Oberlinhaus gGmbH Oberlinschule Potsdam abgelehnt

181 Gemeinde Stahnsdorf Lindenhof Grundschule abgelehnt

182 Gemeinde Stahnsdorf Heinrich-Zille Grundschule abgelehnt

183 Landeshauptstadt Potsdam Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium abgelehnt

184 Landeshauptstadt Potsdam Bertha-von Suttner-Gymnasium  Babelsberg abgelehnt

185 Landeshauptstadt Potsdam Oberstufenzentrum I Potsdam abgelehnt

186 Landeshauptstadt Potsdam Oberstufenzentrum II Potsdam abgelehnt

187 Kinderförderverein WIR e. V. WIR-Grundschule Brandenburg/Havel abgelehnt

188 gemeinnützige Kreativ Campus Potsdam GmbH Alfred Nobel Gesamtschule Potsdam abgelehnt
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189 Hoffbauer gGmbH Evangelische Grundschule Mahlow abgelehnt

190 Amt Brück Hans Grade Grundschule Borkheide abgelehnt

191 Amt Brück Oberschule Brück abgelehnt

192 Amt Brück Fr. -Eberhard-v.-Rochow Grundschule abgelehnt

193 Gemeinde Kleinmachnow Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow abgelehnt

194 Gemeinde Kleinmachnow Eigenherd-Schule Kleinmachnow abgelehnt
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